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Änderungen im Arbeitsverfassungsgesetz
In jedem Betrieb, in dem dauernd mindes-
tens fünf stimmberechtigte Arbeitnehmer be-
schäftigt werden, sind gemäß § 40 Arbeits-
verfassungsgesetz grundsätzlich Organe der 
Arbeitnehmerschaft, somit insbesondere ein 
Betriebsrat, zu bilden. Mangels Sanktions-
möglichkeit wird diese Vorgabe als „Soll“-Be-
stimmung gewertet. In der Praxis ist in vielen 
Betrieben trotz deutlicher Überschreitung der 
erwähnten Zahl an Arbeitnehmern kein Be-
triebsrat errichtet. Es ist abzuwarten, ob die mit 
1. Jänner 2017 in Kraft getretene Verlängerung 
der Tätigkeitsdauer für Organe der Arbeitneh-
merschaft, deren Konstituierung nach dem 31. 
Dezember 2016 erfolgt, von bisher vier Jahren 
auf fünf Jahre in der Praxis dazu führt, dass an-
gesichts der Mitarbeiter-Fluktuation weniger 
Betriebsräte gewählt werden. Möglicherweise 
erklären sich angesichts der längeren Tätig-
keitsdauer weniger Arbeitnehmer bereit, ein 
Ehrenamt als Organ der Arbeitnehmerschaft zu 
übernehmen.

Wiedereingliederungsteilzeit
Das mit 1. Juli 2017 in Kraft tretende Wieder-
eingliederungsteilzeitgesetz behandelt die  viel 
diskutierte Thematik einer schrittweisen Rück-
kehr von Arbeitnehmern in den Arbeitsprozess 
nach langer psychischer oder physischer Er-
krankung. Nach einem mindestens sechswöchi-
gen Krankenstand und unter der Voraussetzung 
einer Mindestbeschäftigungsdauer von drei 
Monaten vor Inanspruchnahme der Wiederein-
gliederungsteilzeit – wobei auch Karenzzeiten 
und Zeiten eines Krankenstandes berücksich-
tigt werden – besteht die Möglichkeit, für einen 
Zeitraum von einem bis sechs Monat(en) bzw 
bei Vorliegen einer medizinischen Notwendig-
keit bis zu neun Monate, Wiedereingliederungs-
teilzeit zu vereinbaren. Der Arbeitnehmer hat 
dabei keinen Anspruch auf Wiedereingliede-
rungsteilzeit, sondern muss dies schriftlich mit 
dem Arbeitgeber vereinbaren. Die bisherige wö-
chentliche Normalarbeitszeit im Rahmen der 
Wiedereingliederung muss um im Durchschnitt 

50 % bis 75 % gekürzt werden und der Arbeitge-
ber darf während dieser Phase auch keine Mehr-
arbeit bzw Änderung der Lage der Arbeitszeit 
anordnen. Freiwillige Mehrarbeit des Arbeit-
nehmers ist jedoch zulässig und zu entlohnen. 
Äußert der Arbeitnehmer die Absicht der Inan-
spruchnahme der Wiedereingliederungsteilzeit 
oder nimmt er diese aufgrund entsprechender 
Vereinbarung tatsächlich in Anspruch, ist für 
den Arbeitgeber zu berücksichtigen, dass der 
betroffene Arbeitnehmer eine allenfalls nach-
folgende Arbeitgeberkündigung - die auf der 
Absicht/Inanspruchnahme der Wiedereinglie-
derungsteilzeit basiert - wegen verpönten Mo-
tivs anfechten kann. Unter gewissen Voraus-
setzungen hat der Arbeitnehmer neben dem 
Teilzeitentgelt auch Anspruch auf „Wiederein-
gliederungsgeld“ des zuständigen Krankenver-
sicherungsträgers.

Neuerungen betreffend Kurzarbeit
Praktische Bedeutung hat auch die mit Jahres-
beginn erfolgte Wiedereinführung der Arbeit-
geberbeihilfen für Kurzarbeit hinsichtlich aller 
ab 1. Jänner 2017 eingebrachten Beihilfebegeh-
ren. Voraussetzung für die Einführung von 
Kurzarbeit in Betrieben sind vorübergehende 
wirtschaftliche Schwierigkeiten, die nicht sai-
sonbedingt, sondern insbesondere auf unter-
nehmensexterne Umstände zurückzuführen 
sind. Mit Kurzarbeit können diese zeitlich be-
grenzten Engpässe überbrückt werden. Das 
Arbeitsmarktservice ist dabei rechtzeitig über 
bestehende Beschäftigungsschwierigkeiten zu 
verständigen, ein allfällig bestehender Betriebs-
rat ist in die Verhandlungen zur Kurzarbeit 
miteinzubeziehen und die näheren Bedingun-
gen der Kurzarbeit sind in einer Vereinbarung 
der Sozialpartner über Geltungsbereich, Kurz-
arbeitszeitraum, Aufrechterhaltung des Be-
schäftigtenstandes, Dauer der Behaltepflicht, 
etc zu regeln.
Die wieder eingeführte Kurzarbeitsbeihilfe dient 
dem teilweisen Ersatz der zusätzlichen Aufwen-
dungen des Arbeitgebers für die Kurzarbeits-
unterstützung an den Arbeitnehmer sowie für 
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die Beiträge zur Sozialversicherung und zur be-
trieblichen Mitarbeitervorsorge. Neu eingeführt 
wurde im Rahmen der aktuellen Änderung, dass 
dem Arbeitgeber ab dem fünften Monat Kurz-
arbeit auch die zusätzlichen Aufwendungen für 
die Beiträge zur Sozialversicherung abgegol-
ten werden. Im Falle der Kurzarbeit mit Quali-
fizierung, in der die ausfallende Arbeitszeit des 
Arbeitnehmers für Weiterbildung genutzt wer-
den soll, werden die Beiträge zur Sozialversiche-
rung sogar von Beginn an ersetzt. Die Arbeitge-
berbeihilfen schaffen somit einen zusätzlichen 
Anreiz zur Inanspruchnahme der Kurzarbeit bei 
kurzfristigen Engpässen in punkto Auftragslage.

Jugendausbildungsgesetz
Ab 1. Juli 2017 gilt für Jugendliche, die die all-
gemeine Schulpflicht erfüllt haben und sich 
nicht nur vorübergehend in Österreich auf-
halten, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
eine Ausbildungspflicht. Die Beschäftigung 
von Jugendlichen, die nur über einen Pflicht-
schulabschluss verfügen, ist mit der neu ein-
geführten Ausbildungspflicht grundsätzlich 
nicht vereinbar. Nicht von der Neuregelung be-
troffen sind Ferialjobs oder Lehrverhältnisse. 
Darüber hinaus entsprechen auch Arbeitsver-
hältnisse mit Jugendlichen dem neuen Jugend-
ausbildungsgesetz, wenn sie im Rahmen eines 
Perspektive- oder Betreuungsplans des Arbeits-
marktservices oder des Sozialministeriumser-
vices als zweckmäßig angesehen werden. Unter 
Umständen kann die Ausbildungspflicht bereits 
vor dem 18. Lebensjahr enden, so zB, wenn nach 
Abschluss der Pflichtschule bereits ein zwei-
jähriger Lehrgang absolviert wurde. Die Verlet-
zung der Ausbildungspflicht durch Eingehen 
eines Arbeitsverhältnisses mit einem Jugendli-
chen, der grundsätzlich der Ausbildungspflicht 
unterliegt, ohne Vereinbarung bzw entgegen 
einem Perspektive- oder Betreuungsplan, kann 
zur Verhängung von Verwaltungsstrafen gegen-
über dem Erziehungsberechtigten führen. Das 
Arbeitsverhältnis kann vom Jugendlichen je-
derzeit ohne Bindung an die arbeitsrechtlichen 
Beendigungsfristen und unter Wahrung seiner 
Ansprüche fristlos beendet werden.

Lohn- u. Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz
Mit Einführung dieses neuen Gesetzes mit 1. 
Jänner 2017 wurden nicht nur die Regelungen in 
§ 7a ff Arbeitsvertragsrechts-Änderungsgesetz 
sowie die Regelungen des Arbeitskräfteüber-
lassungsgesetzes betreffend Lohn- und Sozial-
dumping in eine einheitliche und übersichtli-
chere Form gegossen, sondern wurde auch der 
Ausnahmekatalog um weitere Fälle ergänzt, 
in denen keine Entsendung nach dem LSD-BG 
vorliegt und demnach auch keine Meldepflicht 

und Lohnkontrolle stattfindet. So unterliegen 
nunmehr die Dienstleistungserbringung zum 
Zwecke der Forschung, bestimmte kurzfristige 
Tätigkeiten innerhalb eines Konzerns, die ma-
ximal ein Monat pro Kalenderjahr dauern, oder 
die Dienstleistungserbringung von besonders 
gut verdienenden Arbeitnehmern nicht mehr 
den Vorschriften im Zusammenhang mit Lohn- 
und Sozialdumping. Praktische Erleichterun-
gen für die Arbeitgeber bringt das neue Gesetz 
durch den Entfall der Frist für die Erstattung 
der sogenannten ZKO 3- und ZKO 4- Meldun-
gen (von bislang einer Woche vor Arbeitsantritt) 
hinsichtlich der grenzüberschreitend nach Ös-
terreich überlassenen oder entsandten Arbeit-
nehmer; nunmehr sind die Meldungen bloß vor 
Arbeitsantritt zu erstatten. Außerdem wird der 
Arbeitsalltag von Arbeitgebern durch die Mög-
lichkeit der Erstattung von sogenannten „Rah-
menmeldungen“ bzw „Sammelmeldungen“ bei 
mehrmaligen Entsendungen innerhalb eines 
kurzen Zeitraums sowie bei einer größeren 
Zahl von Auftraggebern insofern erleichtert. Im 
Gegenzug wurden die Strafbestimmungen im 
Falle eines Verstoßes des Arbeitgebers gegen die 
Bereithaltepflicht der Lohnunterlagen, die Mel-
depflicht bzw bei Unterentlohnung empfindlich 
erhöht. Hält der Arbeitgeber zB die erforderli-
chen Unterlagen wie Meldeunterlagen, Sozial-
versicherungsunterlagen und behördliche Ge-
nehmigungen eines nach Österreich entsandten 
Arbeitnehmers nicht in deutscher Sprache vor 
Ort (am Arbeitsort) bereit, oder versäumt er die 



rechtzeitige oder vollständige Meldung der Tätigkeit 
der Arbeitnehmer, kann dies eine Verwaltungsstra-
fe in Höhe von EUR 1.000,- bis EUR 10.000,- und im 
Wiederholungsfall sogar in Höhe von EUR 2.000,- bis 
20.000,- pro Arbeitnehmer zur Folge haben. Eine Aus-
einandersetzung mit den Details des LDS-BG durch 
den Arbeitgeber (insbesondere auch im Zusammen-
hang mit Überzahlungen gegenüber dem KV-Gehalt) 
kann daher nur nachdrücklich empfohlen werden, 
um empfindliche Verwaltungsstrafen zu vermeiden.




